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Wer sein Auto auf einem privaten Parkplatz abstellt, muss mit kostspieligen Besitzstörungsklagen

rechnen. Wie man den finanziellen Schaden dennoch in engen Grenzen hält.

STEPHAN KLIEMSTEIN

Ärgerlich, wenn man sich über ei-
nen freien Parkplatz gefreut hat
und hinterher eine Organstrafver-
fügung am Auto klebt. In Salzburg
kostet das bis zu 30 Euro. Noch är-
gerlicher und auch deutlich kost-
spieliger wird es, wenn das Auto auf
einem Privatparkplatz abgestellt
wurde und ein Brief vom Anwalt ins
Haus flattert. Wie man sich am bes-
ten verhält.

1. Was ist eine
Besitzstörung?

Besitzstörungen können vielfältig
sein: Ein Vermieter, der sich unbe-
fugt Zutritt zur Wohnung seines
Mieters verschafft. Eine Drohne, die
unerlaubt über dem Garten des
Nachbarn kreist. Prospekte, die im
Briefkasten landen, obwohl der
Aufkleber „Flugblattverzichter“ an-
gebracht ist. In der Praxis am häu-
figsten ist das Falschparken.

2. Warum ist das
Falschparken so teuer?

Nicht selten wird in Anwaltsschrei-
ben, die einer Klage regelmäßig vor-
ausgehen, ein Betrag von mehreren
Hundert Euro verlangt – ein Ersatz
für die Kosten des Anwalts, für die
Ausforschungsgebühren und Auf-
wände, die der Besitzer des Park-
platzes für Unannehmlichkeiten
wie etwa die Anfertigung von Be-
weisfotos und deren Verarbeitung
verlangt.

3.Mussman vorher
abgemahnt werden?

Nein, eine Verpflichtung zur vorhe-
rigen Abmahnung gibt es nicht. Bei
anwaltlichen Aufforderungsschrei-
ben handelt sich um außergerichtli-
che Angebote zur Vermeidung eines
Gerichtsverfahrens. Wird die gefor-
derte Unterlassungserklärung frist-
gerecht abgegeben und der Geldbe-
trag überwiesen, ist die Sache erle-
digt und es kommt zu keinem Pro-
zess. Anderenfalls muss der Falsch-
parker mit einer Klage rechnen.
Auch wenn die Kosten einer Ab-
mahnung oft nicht verhältnismäßig
scheinen – und häufig sind sie es

auch nicht –, kommt dem Betroffe-
nen eine Besitzstörungsklage we-
sentlich teurer.

4. Warumwird in der Regel
trotzdem abgemahnt?

Gibt der Kläger dem Falschparker,
bevor er die Klage einbringt, keine
Möglichkeit, die Ansprüche anzu-
erkennen, um so einen Gerichts-
prozess zu vermeiden, wird er unter
Umständen kostenersatzpflichtig.
Nämlich dann, wenn der Beklagte
den Anspruch sofort im Rahmen
der ersten Verhandlung anerkennt.
In diesem Falle wäre die Einleitung
eines Gerichtsprozesses nicht not-
wendig gewesen. Als Konsequenz
muss der Kläger von Gesetzes we-
gen nicht nur seine eigenen, son-
dern auch die Kosten der Gegensei-
te tragen.

5. Wie verhalte ichmich, wenn
ein Anwaltsbrief kommt?

Unterlassungs- und Verpflich-
tungserklärungen sind verbindli-
che Verträge. Bevor ein solches An-
erkenntnis abgegeben und die Kos-
ten überwiesen werden, sollte das
Schreiben unbedingt von einem
Anwalt geprüft werden. In vielen
Fällen ist die Formulierung unzu-

Wenn das Falschparken
richtig teuer wird

lässig, weil nicht präzise genug.
Oder die geforderten Geldbeträge
sind unangemessen.

6. Undwenn die Unterlas-

sungserklärung unterbleibt?

Wer lediglich die Kosten bezahlt,
die Unterlassungserklärung aber
nicht abgibt, kann vom Parkplatz-
besitzer weiterhin auf Unterlas-
sung geklagt werden, weil in diesem
Fall die Wiederholungsgefahr nicht
weggefallen ist. Verliert man den
Prozess, muss man neuerlich Kos-
ten und auch Gerichtsgebühren be-
zahlen.

7. Was geschieht, wenn
ich nicht zahle?

Wird die Unterlassungserklärung
zwar fristgerecht abgegeben, leistet
der Besitzstörer aber keine Zahlung,
drohen ihm ebenfalls gerichtliche
Schritte – in diesem Falle be-
schränkt sich die Klage aber auf
die Geltendmachung der Abmahn-
kosten.

Eine Unterlassung kann nicht
mehr gefordert werden, weil eine
Wiederholungsgefahr aufgrund
der rechtzeitigen Abgabe der Unter-
lassungserklärung nicht mehr be-
steht.

8. Wieso werden so
kurze Fristen gesetzt?

Für Besitzstörungsverfahren gel-
ten Sonderregeln. Die Klage
muss hier binnen 30 Tagen nach
Bekanntwerden der Besitzstö-
rung und des Störers bei Gericht
einlangen. Zuständig sind die Be-
zirksgerichte. In den meisten Fäl-
len beginnt die Frist mit Zugang
der Halterauskunft zu laufen.
Wird die 30-Tages-Frist über-
schritten, ist eine Klage nicht
mehr zulässig. Der Besitzer des
Parkplatzes muss daher knappe
Fristen ansetzen, um seine An-
sprüche nicht zu verlieren.

9. Was tun, wenn eine Klage
eingebracht wurde?

Um keine Fristen und Prozess-
handlungen zu versäumen, emp-
fiehlt es sich, möglichst rasch ei-
nen Anwalt aufzusuchen. Auch
in diesem Stadium ist immer
noch eine Streitbeilegung, meist
in Form eines Vergleichs, mög-
lich. Zudem sollte geprüft wer-
den, ob die Besitzstörungsklage
überhaupt berechtigt ist.
StephanKliemstein ist Rechtsan-

walt in Salzburg (König&Kliem-
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Selten sind Warnungen vor unzulässigem Parken so „martialisch“ wie hier. Aber Aufwand und Kosten, wenn
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Testament
Gibt es eineAbgeltung
für geleistete Pflege?

Eine Person wurde seit mehreren
Jahren täglich von einer Verwand-
ten gepflegt. Nun ist diese Person
verstorben, ohne die pflegende Per-
son – die selbst keine gesetzliche Er-
bin ist – letztwillig zu bedenken.
Gibt es im Todesfall eine Abgeltung
für die geleistete Pflege?

Mit der Erbrechtsreform, diemit
1. Jänner 2017 in Kraft trat, wurde das
sogenannte Pflegevermächtnis zur
Abgeltung von erbrachten Pflege-
leistungen eingeführt. Dieses Pfle-
gevermächtnis steht nur nahen An-
gehörigen der gepflegten Person
zu. Berücksichtigt wird die in den
letzten drei Jahren vor dem Tod
höchstpersönlich und unentgeltlich
geleistete Pflege. Voraussetzung
ist, dassman in dieser Zeit den Ver-
storbenenmindestens sechsMo-
nate pflegte und dies in nicht bloß
geringfügigemAusmaß.
Die Höhe der Abgeltung orientiert
sich amNutzen für die gepflegte
Person, der häufig in der Ersparnis
von eigenen Aufwendungen (zum
Beispiel für eine Pflegekraft) be-
steht. Wenn sich Erben und pfle-
gende Person im Verlassenschafts-
verfahren nicht einigen, bleibt nur
der Rechtsweg.

Pflichtteil
Waserbt ein
uneheliches Kind?

Konkreter Fall: Die Verstorbene hin-
terlässt neben ihren ehelichen Kin-
dern auch ein uneheliches Kind. Hat
dieses uneheliche Kind denselben
erbrechtlichen Anspruch?

Uneheliche Kinder haben gegen-
über den leiblichen Eltern ein ge-
setzliches Erbrecht wie eheliche
Kinder. Das uneheliche Kind ist so-
hin entweder gesetzlicher Erbemit
der gesetzlichenQuote oder – bei
Vorhandensein eines Testamentes
– zumindest pflichtteilsberechtigt.

Recht

der Erben

KönnenWirte Stornokosten bei Reservierungen verlangen?
Voraussetzung dafür ist ein tatsächlich eingetretener Schaden. Aber auch Gäste haben Ansprüche auf Schadenersatz.

MARTIN KIND

Der Gast ist König – heißt es. Groß
ist daher die Enttäuschung, wenn
trotz Tischreservierung kein Platz
frei ist. Nicht minder groß ist der
Ärger, wenn für ein Storno zu zah-
len ist oder Wasser oder gar Strom
verrechnet wird.

Reservierungen sind für den Wirt
und seine Gäste verbindlich. Recht-

lich ist die Reservierung die Anbah-
nung eines Bewirtungsvertrags.
Wer zum Beispiel ein Menü für
sechs Personen zu einem bestimm-
ten Preis vereinbart hat, für den ist
diese Bestellung verbindlich. Wer
dann wegen Schnee und Eis auf den
Straßen storniert, kann vom Wirt
auf Schadenersatz verklagt werden.
Vorausgesetzt, er muss aufgrund
der Stornierung andere Gäste ab-

weisen oder hatte vergebliche Auf-
wendungen.

Wenn hingegen der Gast reser-
viert und pünktlich erscheint, aber
in absehbarer Zeit, also etwa in den
folgenden 10 bis 15 Minuten, keinen
freien Tisch bekommt, hat auch er
einen Anspruch auf Schadenersatz.
In diesem Fall hält nämlich der Wirt
die (vertragliche) Reservierung
nicht ein.

Beispielsweise könnte der Gast
sich dann die Fahrtkosten (Taxi) er-
statten lassen oder – wenn deshalb
in ein anderes Lokal ausgewichen
wird – die Mehrkosten geltend ma-
chen, wenn das Essen dort teurer
ist.

Eine andere Frage ist, ob der Wirt
auch ohne Schaden für die abgesag-
te Reservierung Rechnung stellen
darf. Die Antwort kann davon ab-

hängen, ob es eine AGB (Allgemeine
Geschäftsbedingung) gibt und
wenn ja, wann und wie deren Gel-
tung vereinbart worden ist. Häufig
sind damit schwierige Beweisfragen
verbunden. Jedenfalls gilt nicht oh-
ne Weiteres das sogenannte Klein-
gedruckte. Um eine Stornogebühr
zu verrechnen, weil das so in den
AGB steht, ist das davor dem Gast
schriftlich bekannt zu geben.
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